Satzung iiber die Erhebung von Beitrigen
zur Deckung des Aufwands fiir die Herstellung,
Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung
von Strallen, Wegen, Pliitzen

(Ausbaubeitragssatzung - ABS -)

Aufgrund des Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes erldsst der Markt Oberkotzau folgende
Satzung:

§1

Beitragserhebung

Der Markt Oberkotzau erhebt zur Deckung seines Aufwands fiir die Herstellung,
Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung der in § 5 Abs. 1 genannten, in ihrer Baulast
stethenden  Offentlichen  Einrichtungen  Beitrige nach den  Vorschriften des
Kommunalabgabengesetzes (KAG) und dieser Satzung, soweit nicht aufgrund des
Baugesetzbuchs (BauGB) ErschlieBungsbeitridge zu erheben sind.

§2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird fiir bebaute, bebaubare, gewerblich genutzte, gewerblich nutzbare oder
sonstig nutzbare Grundstiicke erhoben, die aus der Mdoglichkeit der Inanspruchnahme dieser
Einrichtungen einen besonderen Vorteil ziehen konnen (beitragspflichtige Grundstiicke).

§3
Entstehen der Beitragsschuld

Die Beitragsschuld entsteht mit dem Abschluss der MaBnahme (einschlieBlich des
notwendigen Grunderwerbs), in den Fillen der Kostenspaltung (§ 9) mit dem Abschluss der
TeilmaBnahme. Eine MaBlnahme oder TeilmaBBnahme ist abgeschlossen, wenn sie tatsdchlich
und rechtlich beendet und der Gesamtaufwand feststellbar ist.

§4

Beitragsschuldner

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentiimer des
Grundstiicks oder Erbbauberechtigter ist. Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldner;
bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentiimer nur
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.



§5
Art und Umfang des Aufwands

(1) Der Berechnung des Beitrags wird zugrundegelegt der Aufwand der Herstellung,
Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung fiir

1.

1.1

1.2

1.3

b)

©)
d)

Ortsstralen (Art. 46 BayStrWG)

mit den Strallenbestandteilen Fahrbahn, Rad- und
Gehwege, gemeinsame Geh- und Radwege,
Mehrzweckstreifen, ohne unselbstindige Parkplétze (Nr.
4.) und unselbstdndige Griinanlagen (Nr. 6.)

in Wochenendhausgebieten mit einer Geschossflachenzahl
bis 0,2

in Kleinsiedlungsgebieten mit einer Geschossfldchenzahl
bis 0,3

in Kleinsiedlungsgebieten, soweit sie nicht unter 1.2
fallen, Dorfgebieten, reinen Wohngebieten, allgemeinen
Wohngebieten, besonderen Wohngebieten, Mischgebieten
mit einer Geschossflachenzahl bis 0,7

bei einseitiger Bebaubarkeit

mit einer Geschossflachenzahl {iber 0,7 - 1,0

bei einseitiger Bebaubarkeit

mit einer Geschossflachenzahl tiber 1,0 -1,6

mit einer Geschossflichenzahl iiber 1,6

Einseitige Bebaubarkeit im Sinn des Satzes 1 ist gegeben, wenn
auf einer StraBenseite die Grundstiicke baulich oder gewerblich
oder in sonstiger vergleichbarer Weise nicht genutzt werden

diirfen.

1.4 in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten
a)  mit einer Geschossflichenzahl bis 1,0

b)  mit einer Geschossflichenzahl {iber 1,0 - 1,6

¢)  mit einer Geschossflichenzahl iiber 1,6 - 2,0

d)

mit einer Geschossflachenzahl {iber 2,0

bis zu einer Hochstbreite von

7,0 m

10,0 m

14,0 m
10,5m
18,0 m
12,5m
20,0 m

23,0 m

20,0 m
23,0 m
25,0 m

27,0 m



1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

2.2

23

24

3.1

3.2

3.3

3.4.

3.5

in Industriegebieten

mit einer Baumassenzahl bis 3,0

mit einer Baumassenzahl iiber 3,0 - 6,0
mit einer Baumassenzahl iiber 6,0

als nicht zum Anbau bestimmte Sammelstrallen

als verkehrsberuhigte Bereiche bis zu den in Nr. 1.2 mit 1.4
festgelegten Stralenbreiten; werden diese iiberschritten, ist
beitragsfahig der Aufwand fiir eine Fliche, die sich aus der

Multiplikation der Lange der verkehrsberuhigten Straf3e
mit den fiir das jeweilige Gebiet in Nr. 1.2 mit 1.4
festgelegten Breiten ergibt

in sonstigen Gebieten im Sinne des § 22 Abs. 1 Satz 4
BauGB

in allen anderen Fillen, soweit sie der ErschlieBung von
baulich oder gewerblich genutzten Grundstiicken dienen

die folgenden Bestandteile der Ortsdurchfahrten von
Bundes-, Staats- und Kreisstraflen:

Uberbreiten der Fahrbahn

Gehwege

Radwege

gemeinsame Geh- und Radwege

beschriankt-offentliche Wege (Art. 53 Nr. 2 BayStrWG)
Gehwege

Radwege

gemeinsame Geh- und Radwege

unbefahrbare Wohnwege

FuBBgéngerbereiche bis zu den in Nr. 1.2 mit 1.4 festge-
legten StraBBenbreiten; werden diese {iberschritten, ist

beitragsfahig der Aufwand fiir eine Fliche, die sich aus der
Multiplikation der Lange des FuBBgéngerbereiches mit den

fiir das jeweilige Gebiet in Nr. 1.2 mit 1.4 festgelegten
Breiten ergibt.

23,0m
250m
27,0m

27,0 m

14,0 m

14,0 m

bis zu einer Hochstbreite von
6,0 m
11,0 m
5,0m
14,0 m
bis zu einer Hochstbreite von
5,0m
3,5m
8,0 m

5,0m



b)

Parkplitze, die Bestandteil der in Nr. 1 mit Nr. 2 genannten  bis zu einer Hochstbreite von
Stralen sind (unselbstéindige Parkplitze)

soweit Parkstreifen vorgesehen sind

bei Langsaufstellung je2,5m
bei Schriag- und Senkrechtaufstellung 5,0m
soweit keine Parkstreifen vorgesehen sind 5,0m

die Wendeplétze an Ortsstraen nach Nr. 1 und an
beschriankt-6ffentlichen Wegen nach Nr. 3 jeweils bis zur
vierfachen StraB3enbreite

Griinanlagen, die Bestandteil der in Nr. 1 mit Nr. 5
genannten Verkehrsfldchen sind (unselbstdndige
Griinanlagen) bis zu einer Breite von 8,0 m

(2) Ergeben sich nach Abs. 1 unterschiedliche Hochstbreiten, so gilt insgesamt die grofBte
Breite.

(3) Beitragsfahig nach Absatz 1 ist der Aufwand fiir

1.

3.1

3.2

33

3.4

3.5

3.6

den Grunderwerb oder die Erlangung einer Dienstbarkeit einschlieBlich der
Nebenkosten und der Kosten aller Maflnahmen, die durchgefiihrt werden miissen,
damit der Markt Oberkotzau das Eigentum oder die Dienstbarkeit an den fiir die
Einrichtung erforderlichen Grundstiicken erlangt,

die Freilegung der Grundflichen,

die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung der Einrichtung oder
Teileinrichtung mit ihren Bestandteilen und notwendigen Anpassungsmalinahmen:

Fahrbahnen

Radwege

Gehwege

gemeinsame Geh- und Radwege
Mischfldchen

Mehrzweckstreifen



3.7 technisch notwendiger Unterbau und Tragschichten

3.8 Deckschicht mit Befestigung der Oberflache durch eine Pflasterung, Asphalt-,
Beton- oder dhnliche Decke neuzeitlicher Bauweise,

3.9 notwendige Erhdhungen oder Vertiefungen des Niveaus,

3.10 Rinnen und Randsteine,

3.11 Entwisserungsanlagen, Griaben, Durchldsse und Verrohrungen,
3.12 Boschungen, Schutz- und Stiitzmauern,

3.13 Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,

3.14 Wendeplitze,

3.15 Parkplétze,

3.16  Beleuchtung,

3.17 Griinanlagen mit gértnerisch  gestalteten Flichen und der erforderlichen
Bepflanzung,

3.18 Baumgraben und Baumscheiben einschliefSlich Bepflanzung

3.19 Ausriistung (insbesondere der verkehrsberuhigten Stralen und Fullgéngerbereiche)
mit ortsfesten Einrichtungsgegenstinden,

3.20  Omnibus-Haltebuchten und -Wendeplitze,
3.21 Anbindung an andere bereits vorhandene Stralen, Wege und Plétze,
3.22  Anpassung von Ver- oder Entsorgungsanlagen.

(4) Der Aufwand umfasst auch den Wert der vom Markt Oberkotzau aus seinem Vermdgen
bereitgestellten Sachen und Rechte im Zeitpunkt der Bereitstellung.

(5) Der beitragsfahige Aufwand umfasst nicht die Kosten fiir Briicken, Tunnels und
Unterfiihrungen mit den dazugehorigen Rampen.

§6
Ermittlung des Aufwands und Abrechnungsgebiet

(1) Der beitragsfahige Aufwand (§ 5) wird nach den tatsdchlichen Kosten ermittelt.

(2) Der beitragsfahige Aufwand wird fiir die einzelne Einrichtung ermittelt. Der Markt
Oberkotzau kann abweichend von Satz 1 den beitragsfdhigen Aufwand entweder fiir
bestimmte Abschnitte einer Einrichtung oder fiir mehrere Einrichtungen, die fiir die
ErschlieBung der Grundstiicke eine Einheit bilden, ermitteln.



(3) Die von einer Einrichtung erschlossenen Grundstiicke bilden das Abrechnungsgebiet.
Wird ein Abschnitt einer Einrichtung gebildet oder werden mehrere Einrichtungen (derselben
Straflenkategorie nach § 7 Abs. 2) zu einer Einheit zusammengefasst, bilden die von dem
Abschnitt bzw. der Einheit erschlossenen Grundstiicke das Abrechnungsgebiet.

§7
Gemeindeanteil
(1) Der Markt Oberkotzau beteiligt sich an dem Aufwand nach Mallgabe des Absatz 2 mit
einem Anteil, der die nicht nur unbedeutenden Vorteile der Allgemeinheit fiir die
Inanspruchnahme der Einrichtung angemessen beriicksichtigt (Eigenbeteiligung).
(2) Die Eigenbeteiligung des Marktes betragt bei
1. MaBBnahmen an Ortsstra3en

(§ 5 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 4.1, Nr. 5 und Nr. 6.1)

1.1 Anliegerstrallen

a) Fahrbahn 40 v. H.
b) Radwege 40 v. H.
c) Gehwege 40 v. H.
d) gemeinsame Geh- und Radwege 40 v. H.
e) unselbstindige Parkplétze 40 v. H.
f) Mehrzweckstreifen 40 v. H.
g) Beleuchtung und Entwésserung 40 v. H.
h) unselbstindige Griinanlagen 40 v. H.

1.2 HaupterschlieBungsstraflen

a) Fahrbahn 70 v. H.
b) Radwege 55v. H.
¢) Gehwege 55v. H.
d) gemeinsame Geh- und Radwege 55v. H.
e) unselbstindige Parkplitze 55v.H.
f) Mehrzweckstreifen 55v.H.
g) Beleuchtung und Entwisserung 55v. H.
h) unselbstindige Griinanlagen 55v. H.

1.3 Hauptverkehrsstralen

a) Fahrbahn 90 v. H.
b) Radwege 55v. H.
c) Gehwege 55v. H.
d) gemeinsame Geh- und Radwege 55v. H.
e) unselbstindige Parkplétze 55v.H.
f) Mehrzweckstreifen 55v. H.
g) Beleuchtung und Entwésserung 55v. H.
h) unselbstindige Griinanlagen 55 v. H.



2.1

2.2.

2.3.

24

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2.

3.3.

3.4

3.5

4.1

MaBnahmen an Ortsdurchfahrten

Uberbreiten der Fahrbahn
(§ 5 Abs. 1 Nr. 2.1

Gehwege der Ortsdurchfahrt
(§ 5 Abs. 1 Nr. 2.2)

Radwege der Ortsdurchfahrt
(§ 5 Abs. 1 Nr. 2.3)

gemeinsame Geh- und Radwege der Ortsdurchfahrt
(§ 5 Abs. 1 Nr. 2.4)

unselbstindige Parkplitze
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4.)

unselbstidndige Griinanlagen
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6.)

Beleuchtung und Entwisserung

Malnahmen an beschrankt-6ffentlichen Wegen

selbstindige Gehwege
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3.1)

selbstéindige Radwege
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3.2)

selbstindige gemeinsame Geh- und Radwege
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3.3)

unselbstindige Griinanlagen

(§ 5 Abs. 1 Nr. 6.)

Beleuchtung und Entwiésserung
verkehrsberuhigte Bereiche

(§ 5 Abs. 1 Nr. 1.7)

als Anliegerstralle
(§ 7 Abs. 4 Nr. 1)

a) Mischflachen
b) fiir die iibrigen Teileinrichtungen gelten die
Regelungen in Nr. 1.1 entsprechend

90 v. H.

55v. H.

55v. H.

55v. H.

55v. H.

55v. H.

55.v. H.

50v. H.

60 v. H.

55v. H.

55v. H.

55v. H.

40 v. H.



4.2  als HaupterschlieBungsstrale
(§ 7 Abs. 4 Nr. 2)

a) Mischflachen 55v. H.
b) fiir die tibrigen Teileinrichtungen gelten die
Regelungen in Nr. 1.2 entsprechend

5. FuBgingerbereiche 60 v. H.
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3.5)

6. unbefahrbare Wohnwege 40 v. H.
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3.4)

(3) Im Sinne des Absatzes 2 gelten als

1. AnliegerstraBen: Straflen, die ganz iiberwiegend der ErschlieBung der Grundstiicke
dienen.

2. HaupterschlieBungsstralen: StraBlen, die der ErschlieBung von Grundstiicken und
gleichzeitig dem durchgehenden innerortlichen Verkehr dienen und nicht
Hauptverkehrsstralen sind.

3. Hauptverkehrsstra3en: Straflen, die ganz liberwiegend dem durchgehenden innerértlichen
und/oder tiberortlichen Durchgangsverkehr dienen.

4. Verkehrsberuhigte Bereiche: als Mischflache gestaltete Straflen, die in ihrer ganzen
Breite von FuBgingern benutzt werden diirfen und gleichzeitig dem Fahrzeugverkehr
dienen.

5. FuBgéngerbereiche: Straflen, die in ihrer ganzen Breite dem FuBgéngerverkehr dienen,
auch wenn eine (zeitweise) Nutzung mit Kraftfahrzeugen zugelassen ist.

§8

Verteilung des Aufwands

(1) Bei zuléssiger gleicher Nutzung der Grundstiicke wird der nach § 6 ermittelte Aufwand
nach Abzug des Anteils des Marktes (§ 7 Abs. 2) auf die Grundstiicke des
Abrechnungsgebiets (§ 6 Abs. 3) nach den Grundstiicksfldchen verteilt.

(2) Ist in einem Abrechnungsgebiet (§ 6 Abs. 3) eine unterschiedliche bauliche oder sonstige
Nutzung zuléssig, wird der nach § 6 ermittelte Aufwand nach Abzug des Anteils des Marktes
(§ 7 Abs. 2) auf die Grundstiicke des Abrechnungsgebiets (§ 6 Abs. 3) nach den
Grundstiicksflachen, vervielfacht mit einem Nutzungsfaktor, verteilt, der im einzelnen
betragt:



1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich nutzbaren 1,0
Grundstiicken, auf denen keine oder nur eine untergeordnete
Bebauung zuléssig ist (z. B. Lagerplitze mit Sanitdrrdumen,
Waschstral3en etc.)

2. Dbei mehrgeschossiger Bebaubarkeit zuziiglich je weiteres 0,3
Vollgeschoss

(3) Als Grundstiicksflache gilt

1. soweit ein Bebauungsplan im Sinn von § 30 Abs. 1 und 2 BauGB besteht, der
Flacheninhalt des Buchgrundstiicks, wie er sich aus der Eintragung im Grundbuch ergibt.
Reicht die Fliache des Buchgrundstiicks liber den Geltungsbereich des Bebauungsplans
hinaus, ist die im Geltungsbereich gelegene Flache zugrunde zu legen.

2. soweit ein Bebauungsplan im Sinn von § 30 Abs. 1 und 2 BauGB nicht besteht, die
tatsdchliche Grundstiicksfliche bis zu einer Tiefe von 50 m, gemessen von der
gemeinsamen Grenze des Grundsticks mit der das Grundstiick erschlieBenden
Verkehrsfldche. Reicht die bauliche oder gewerbliche oder sonstige vergleichbare Nutzung
iiber diese Begrenzung hinaus, so ist die Tiefe maB3gebend, die durch die hintere Grenze
der Nutzung bestimmt wird. Grundstiicksteile, die nur die wegemiBige Verbindung zur
Straf3e herstellen, bleiben unberticksichtigt.

3. soweit aneinandergrenzende (selbstdndig nicht bebaubare oder nutzbare) Buchgrundstiicke
desselben Eigentlimers einheitlich wirtschaftlich genutzt werden oder genutzt werden
diirfen, der Flacheninhalt dieser Grundstiicke; Nr. 1 oder Nr. 2 sind entsprechend
anzuwenden.

(4) Grundstiicke, die ohne bauliche Nutzungsmoglichkeit, mit einer untergeordneten
baulichen Nutzungsmdglichkeit oder in sonstiger Weise vergleichbar genutzt werden oder
genutzt werden diirfen, z. B. Friedhofe, Sportanlagen, Freibdder, Campingplitze,
Dauerkleingirten, werden mit 50 v. H. der Grundstiicksfldche in die Verteilung einbezogen;
Grundstiicke, auf denen private Griinflichen festgesetzt sind, werden mit 25 v. H. der
Grundstiicksfldche in die Verteilung einbezogen.

(5) Grundstiicke im Aufenbereich, die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur gértnerisch,
land- oder forstwirtschaftlich genutzt werden diirfen, werden mit 5 v. H. der
Grundstiicksflache bis zu einer Tiefe von 50 m, gemessen von der gemeinsamen Grenze des
Grundstiicks mit der das Grundstiick erschlieBenden Verkehrsfliche, in die Verteilung
einbezogen. Fiir Grundstiicke im AuBenbereich, die bebaut sind oder gewerblich genutzt
werden, gilt Abs. 2 und Abs. 3 Nr. 2 entsprechend.

(6) Als zuldssige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte hochstzuldssige
Zahl der Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan nur eine Baumassenzahl aus, so gilt als
Zahl der Vollgeschosse die Baumassenzahl geteilt durch 3,5; Bruchzahlen werden auf volle
Zahlen auf- oder abgerundet.

(7) Ist im Einzelfall eine hohere Zahl der Vollgeschosse zugelassen oder vorhanden, so ist
diese zugrunde zulegen.
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(8) Grundstiicke, auf denen nur Garagen oder Stellpldtze zuldssig sind, gelten als
eingeschossig bebaubare Grundstiicke. Bei mehrgeschossigen Parkbauten bestimmt sich der
Nutzungsfaktor nach der Zahl ihrer Geschosse.

(9) In unbeplanten Gebieten und Gebieten, fiir die ein Bebauungsplan weder die Zahl der
Vollgeschosse noch die Baumassenzahl festsetzt, ist

1. bei bebauten Grundstiicken die Hochstzahl der tatsdchlich vorhandenen Vollgeschosse,

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstiicken die Zahl der auf den Grundstiicken der
ndheren Umgebung iiberwiegend vorhandenen Vollgeschosse

mafgebend.

(10) Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht
feststellbar, werden je angefangene 3,5 m Hohe des Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet.

(11) Werden in einem Abrechnungsgebiet (§ 6 Abs. 3) auch Grundstiicke erschlossen, die zu
mehr als einem Drittel gewerblich genutzt werden oder genutzt werden diirfen, so sind fiir
diese Grundstiicke die nach Absatz 2 zu ermittelnden Nutzungsfaktoren um je 50 v. H. zu
erhohen.

(12) Als gewerblich genutzt oder nutzbar im Sinne des Absatzes 11 gilt auch ein Grundstiick,
wenn es zu mehr als einem Drittel Geschéfts-, Biiro-, Verwaltungs-, Praxis-, Unterrichts-,
Heilbehandlungs- oder dhnlich genutzte Rdume beherbergt.

(13) Fiir Grundstiicke, die von mehr als einer Einrichtung nach § 5 erschlossen werden, ist
die Grundstiicksfliche bei Abrechnung jeder Einrichtung nur mit zwei Dritteln anzusetzen.
Dies gilt nicht fiir Grundstiicke, die zu mehr als einem Drittel gewerblich genutzt werden,
sowie fiir Grundstiicke in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten.

§9

Kostenspaltung
Der Beitrag kann fiir

den Grunderwerb,

die Freilegung,

die Fahrbahn,

die Radwege,

die Gehwege,

die gemeinsamen Geh- und Radwege,
die unselbstindigen Parkplitze,
die unselbstindigen Griinanlagen,
die Mehrzweckstreifen,

10. die Mischflachen,

11. die Beleuchtungsanlagen,

12. die Entwésserungsanlagen

A e

©

gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt werden, sobald die BaumafBnahme,
deren Aufwand durch Teilbetrage gedeckt werden soll, abgeschlossen ist.
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§10
Falligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheids, die Vorauszahlung
einen Monat nach Bekanntgabe des Vorauszahlungsbescheids fallig.

§11
Ablosung des Ausbaubeitrags

Der Beitrag kann im ganzen vor Entstehen der Beitragspflicht (§ 3) abgelost werden (Art. 5
Abs. 9 KAG). Ein Rechtsanspruch auf Ablosung besteht nicht. Der Ablosungsbetrag bemisst
sich nach der voraussichtlichen Hohe des nach Mallgabe dieser Satzung zu ermittelnden Aus-
baubeitrags.

§12
Auskunftspflicht

Der Beitragsschuldner ist verpflichtet, dem Markt Oberkotzau alle zur Ermittlung der
Beitragsgrundlage erforderlichen Angaben zu machen und auf Verlangen geeignete
Unterlagen vorzulegen.

§13
Inkrafttreten
(1) Die Satzung tritt am 01.05.2004 in Kratft.
(2) Beitridge nach dieser Satzung werden nicht fiir Maflnahmen erhoben, die tatséchlich (fiir

den Biirger als Baustelle erkennbar) vor dem 01.01.2004 begonnen worden sind.

Oberkotzau, den 21. April 2004
Markt Oberkotzau

Schrodel
Erster Biirgermeister



	Gemeindeanteil
	Kostenspaltung
	Fälligkeit
	Auskunftspflicht


